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 Veröffentlicht am 26.06.1990

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §16 Abs1;

EStG 1972 §20 Abs1 Z2;

EStG 1972 §4 Abs5;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1991, 41;

Rechtssatz

AusfzF, welche Programmpunkte einer Reise auf andere als in der spezi=schen Richtung beru>ich interessierte

Teilnehmer (hier Lehrer an einer Handelsakademie für die Unterrichtsfächer Spezielle Betriebswirtschaftslehre-

Außenhandel und Volkswirtschaftslehre) Anziehungskraft entwicklen können und welche nicht.
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